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Stadt Gladbeck Gladbeck, 30.05.2023 

Federführung  

Vorlage für den Berichterstatter:in Zuständigkeit Sitzung am Punkt 

Betriebsausschuss Beigeordnete Wagner Vorberatung/Empfehlungen 13.06.2023 7 

Rat Ratsherr Namyslo Entscheidung 15.06.2023  

 

öffentliche Sitzung 

 
Betrifft:  

 

Bestellung der Ersten Betriebsleitung für den Zentralen Betriebshof Gladbeck (ZBG)  

 

 
Begründung: 

 

1. Vorbemerkung 

 

Gem. § 2 Abs. 2 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO 

NRW) besteht die Betriebsleitung eines Eigenbetriebes aus einer Betriebsleiterin, einem 

Betriebsleiter oder mehreren Betriebsleiterinnen bzw. Betriebsleitern. 

 

Der Rat der Stadt Gladbeck hat in seiner Sitzung am 10.09.2020 eine Änderung der Be-

triebssatzung ZBG beschlossen und festgelegt, dass die Betriebsleitung aus zwei Mitglie-

dern besteht, nämlich einer Ersten Betriebsleitung und einer Zweiten Betriebsleitung 

(gleichzeitig Vertretung der Ersten Betriebsleitung). 

 

Die Änderung der Betriebssatzung wurde im Amtsblatt 28/20 vom 18.09.2020 bekannt 

gemacht und ist am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft getreten. 

 

Die Bestellung und die Abberufung der Betriebsleitung erfolgen durch den Rat (vgl. § 4 

EigVO NRW). 
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2. Abberufung der Ersten Betriebsleitung – Frau Hanna Fenner 

 

Frau Hanna-Stefanie Fenner wurde vom Rat der Stadt Gladbeck in seiner Sitzung am 

12.05.2021 zur Ersten Betriebsleitung des ZBG bestellt. 

 

Frau Fenner scheidet aufgrund ihrer Kündigung des Beschäftigungsverhältnisses zum 

31.05.2023 aus dem Dienst der Stadt Gladbeck aus. 

 

In Anbetracht dessen ist Frau Fenner als Erste Betriebsleitung abberufen. 

 

 

3. Bestellung der Ersten Betriebsleitung 

 

Die Position der Ersten Betriebsleitung soll nun intern durch den bisherigen Zweiten Be-

triebsleiter – Herrn René Hilgner – besetzt werden. 

 

Für die Nachbesetzung der Stelle der Zweiten Betriebsleitung soll in Kürze das Ausschrei-

bungsverfahren eingeleitet werden. 
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

keine X 

  

folgende  

 

 

Ergebnisrechnung 

 

Ertrag €   Aufwand € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

    darin enthalten:  

    Personalaufwand  

    Sach- und  

  Dienstleistungen  

 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 

 

Einzahlung €   Auszahlung € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

darin enthalten:      

Zuschüsse      

Beiträge Dritter      

 

Haushaltsmittel stehen:   zur Verfügung   nicht zur Verfügung 

 

 

 

 

Klimarelevante Auswirkungen: 

 

x keine wesentliche Klimarelevanz  

 Die Durchführung der Haupt- und Alternativenprüfung war daher nicht notwendig (keine Anlage). 

 

x keine negative oder eine positive Klimawirkung 

 Die Durchführung der Alternativenprüfung war daher nicht notwendig (keine Anlage). 

 

 eine negative Klimawirkung 

 Die Alternativenprüfung wurde durchgeführt und das Prüfungsergebnis ist als Anlage beigefügt. 
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Beschlussentwurf: 

 

1. Frau Hanna-Stefanie Fenner ist als Erste Betriebsleitung des ZBG abberufen. 

 

2. Herr René Hilgner wird mit sofortiger Wirkung zur Ersten Betriebsleitung des ZBG 

bestellt. 

 

 

 

 Die Bürgermeisterin 

 

 

 
 

- Bettina Weist  - 

______________________________________________________________________ 

 

In der Sitzung des 

 _________________-Ausschusses 

 Rates 

 Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschusses 

 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 

 

 

 


